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Gubernial - Verlautbarungen.
Z. l l 2 6 . (3) Nr. 13363.

S u r r e n d e
des k a i s e r l . k ö n i g l . i l l y r ischen G u -
b e r n i u m s . — Behandlung der am l . Ju-
ni 1817 in der Serie 309 verlosten Obliga.
lioncn der altern Staatsschuld zu vier Per-
cent. — I n Folge hohen Hofkammcr, Präsi-
dial - E r l ^ - s vom 3. Juni l. I . , Zahl ' l60 l .
wird mic Beziehung auf das hierortige Cir-
culare vom 14. November 1829, Zahl 25642,
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, d^ß dle am
1. Juni I 6 i 7 in dcr Serie 309 verlosten
Obligationen «on den durch Vermittlung des
Hauses Goll aufgenommenen Anleihen zu vier
Percent, und zwar l . in . 0 . von Nr. 1201
bis einsckließig Nr. l ' l00, und I . in. D. von
Nr. ,961 biö einschlicßig Nr. 3385, nach
den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes
vom 21 . März 16l9 gegen neue, mit vier
Percent in Conventions - Münze verzinsliche
Staats - Schuldvllschreibungen umgewechselt
werden. — Die Umwechslung dieser Obligationen
wird sowohl bei der k. k. Universal-, S taa ts
und Banco - Schulden ' Casse in Wien, als
auck bei dem Hause der Gebrüder S i c h e l zu
Amsterdam vorgenommen werden. — Laibach
am 9. Juni ,647.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

A n d r e a s Graf v. H o h e n w a r t ,
k. k. Hofrach.

O r . G e o r g M a t h l a s S p o r i r
k. k. Gubernialrath.

Z. 1027. (3) Nr 132«2
S u r r e n d e

des k. k. i l lyr ischen Gubern iums. —
Hinsichtlich dcr Stämpelpslicht der im Auslande
oder stampelfreien Inlande ausgestellten Wechsel,

von denen ein amtlicher oder gerichtlicher Gebrauch
gemacht wird. — Seine k. k. Majestät haben
über die Frage, ob die im Auslande oder im
stämpelfn'ien Inlande ausgestellten Wechsel, welche
so lange stämpelfrci sind, bis hiervon ein ämtlicher
oder gerichtlicher Gebrauch gemacht wird, (K. 82
Zahl I deutschen Textes, und §. 65 Zahl 1 italieni-
schen Textes, des Stämpel - und Taxgesetzes)
von dcr Erhebung des Protestes bei dem Notar,
oder erst nach dcr Protestcrhebung, wenn sie auf
der Grundlage der Protestation bei Gericht
eingebracht werden, der Stämplung unterzogen
werden sollen, unterm 15. Ma i l. I . folgende
allerhöchste Entschließung zu erlassen geruhet:
Dadurch, daß Jemand einen im Auslande oder
im stämpelfreitn Inlande ausgestellten Wechsel
bei einem Notar, oder überhaupt einem zur Auf-
nahme von Wechsel-Protesten bestellten Beamten
zur Erricbtung und Ausfertigung des Protestes
beibringt, wird von diesem Wechsel ein solcher
Gebrauch gemacht, welcher nach dem §. 83 deut-
schen , und K. 66 italienischen Textes des
Stämpel - und Taxgesctzes die Verbindlich-
keit begründet, den Wechsel vorläufig der Stämp-
lung oder der Bciheftung eines Stämpelbo-
gens (Indossirung) zu unterziehen. — Diese
Btiheftung (Indossirung) kann dcr den Protest
aufnehmende Notar oder Beamte mit Beobach-
tung der hierüber bestehenden Anordnungen voll-
ziehen. — Welches zu Folge hohen Hofkammer-
Dccretcs vom 24. Ma i l. I . , Zahl 20082, zur
allgemeinen Verlautbarung gebracht wird. —
Laibach am 8. Juni 1847.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes-Gouverneur.

Andreas Graf v. Hohenwar t ,
k. k. Hofrath.

D o m i n i k Brandstetter,
k. k. Gubernialrach.
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3. 10l3. (3) Nr. 13893.
C o n c u r s .

Zur Wiederbesetzung der bei den Zahl-
amtern in Laidach und Klagenfurt erledigten
ersten Cassi-Offizialenstellen mit 600 fl. Ge-
halt, und eventuel für die mindern Cassa-. Offi«
zlalposten mit 500 ft. Besoldung daselbst, end-
lich für den gleichen letzten Dienstplatz mit
WO fl. Gehalt bei dem Klagenfurter Zahl-
amtc, wird der Concurs mit dem Beisätze aus-
geschrieben, daß mit der Cassa - Offlzialstelle
mit 500 st. Besoldung zu Klagenfurt die Be-
sorgung des Knegscassageschaftes verbunden
ist. — Diljenigen, welche sich um eine die-
ler Dienststellen zu bewerben Willens sind, ha«
ben ihre ordnungsmäßig documentirtcn, nach
den beiden obbenannten Zahlämtern abtheili-
gen Gesuche bis Ende Jul i d. I , im Wege
ihrer vorgesetzten Behörden bei dieser Landes-
stelle zu überreichen und sich darin über ih-
ren Stand, Alter, Religion, ihre bisherige
Dienstleistung, Studien und Svrachkenncnisse,
überhaupt über ihre Qualification, und insbe-
sondere darüber, ob sie mit ein^m Beamten
des betreffenden Zahlamtes verwandt sind, dann
diejenigen, welche d,e Cassa - Offizialstclle mit
dem Gehalte von 500 st. bei dem Zahlamte
in Klagenfurt erhalten wollen, über die Be-
fähigung zum Kriegscassadienste auszuweisen.
— Vom k. k. illyr. Gudernium. — Laibach
am 14. Juni 1847.

Hemtliche Verlautbarungen.
Z. 1015. (3) aä Nr. 4 2 3 1 M 1 .

K u n d m a c h u n g .
Von der k. k. vereinten Camera! - Gefallen-

Verwaltung für Tirol und Vorarlberg wird be-
kannt gemacht, daß der k. k. Tabakverlag zu
Feldkirch im Concurrenzwege mittels schriftlicher
Offerte zu verleihen sey. — Dieser Verlag ist
zur Materialfassung an das k. k. Verschlcißma-
gazin in Innsbruck angewiesen, von dem er
26 Meilen entfernt ist. — Demselben sind zur
Materialfassung 3 Unterverleger und 39 Trafi-
kanten zugewiesen. Doch ist deren Zahl wandel-
bar und kann von den Gefällsbehörden, ohne
Entschädigungsanspruch des Verlegers vergrößert,
oder vermindert werden. — Der Tabakmaterial-
verkehr dieses Verlages betrug nach den Ergeb-
nissen des Zeitraumes vom 1. Mai 184N bis
3U. April 1847 an Gewicht 380213 Pfund,
im Geldwerthe von . . . 1Utt453fl.49kr.

C. M . — Die gleichmaßig fortdauernde Höhe
dieses Verschleißes kann nicht verbürgt werden,
sondern es steht dem Uebernehmer, falls er das
Geschäft nicht mehr ertraglich genug fände, nur
daZ Recht einer dreimonatlichen Aufkündigung
zu. — Die gleiche Aufkündigungsfrist wird sich
als Regel auch von Seite der k. k. Gefalls-
Verwaltung vorbehalten. — Ausgenommen hie-
von sind die Fälle: u) wenn gegen den Verleger eine
gerichtliche Sequestration des Verlages bewilli-
get worden wäre, in welchem Falle sich von
der Gefallen - Verwaltung eine einmonatliche Auf-
kündigungsfrist vorbehalten wird; — K) wenn
Umstände eintreten, wegen denen der Verleger
nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften
vom Verschlcißgeschaste früher enthoben werden
müßte, was insbesondere bei dem Hervorkom-
men eines Verschuldens von seiner Seite zu
geschehen hätte. — Bei dem Eintreten solcher
Umstände ist die Gefälls - Verwaltung an gar
keine Aufkündigungsfrist gebunden, sondern die
Entfernung des Verlegers und die anderwei-
tige Besetzung des Verlages kann sogleich
Statt finden. — Für die Besorgung die-
ses Commissionsgeschäftes wird dem Uebernehmer
eine P r o v i s i o n nach P r o c e n t e n von
dem Geldwerthe des zum Verkaufe übernomme-
nen Tabaks, die ihm bei jedesmaliger Matcrial-
faffung gleich bei Berechnung der Geldschuldigkeit
zu Guten gerechnet wird, zugesichert. —Au5
dieser Provision muß der Verlags - Ueberneh-
mer alle wie immer gearteten Lasten und Aus-
gaben, die mit der Werlagsvesorgung verknüpft
sind, bestreiten, daher namentlich auch: 2) den
eigenen Callo vom Tabak; k) die Frachtkosten
für die Materialzufuhr und Zurücksendung des
leeren Geschirres; c) die Ausgaben an Locals
taten, Unterhalt der Gehilfen und dergleichen
mehr; ä) die Provision an die Untervcrleger.
— Diese betrug nach dem Verschleißergebnisse
in der obigen Periode: ») an den Unterverleger
in Brcgenz vom Tabakverschleiße 35332 st. 31 kr.
zu 2 ' / , ^ — 883 fl. 19 kr.; K) an den Un-
terverlegcr in Blüdenz vom Tabakvcrschleiße
21265 st. 20 kr. zu 2 ' / , ^ ^ 531 st. 38 kr.,
c) an den Unterverlegcr in Bezan vom Tabak-
verschleiße 14424 st. 43 kr. zu 8 ^ — 1153 st.
58 kr. — Sollte in der Folge einem oder dem
andern Unterverleger ein höheres, als die vorge-
nannten Procente bewilliget werden, so wird die
Procenten - Differenz für die Fassungen des be-
treffenden Verlegers dem Uebernehmcr vom Aller-
höchsten Acrar besonders vergütet werden. Hin-
gegen hat aber auch im entgegengesetzten Falle



S55

der Uebernehmer die Vergütung der Procenten-
Dissercnz an das Allerhöchste Aerar zu leisten.

Der nach den vorberührten Verschleißergeb-
nissen und der Procentenausmaß förmlich verfaßte
«nd zusammengestellte Ertragsausweis kann
bei der k. k. Cameral-Bezirks - Verwaltung in
Feldkirch eingesehen werden. D ie Größe der
dem V e r tagsüber nehmer zukommen-
den P r o v i s i o n b i l d e t den Gegenstand
der Concur renz . Wer den directivmäßig
ständigen Lagervorrath dieses Verlages an Ta-
bakmaterial auf Credit fassen w i l l , hat zu die-
sem Zwecke dem Gefalle eine Caution im Be-
traae von 5600 ft., sage: F ü n f t a u s e n d
sechshundert G u l d e n C. M . W. W. zu
leisten. ^- Sie kann im baren Gelde oder in
öffentlichen Staatspapieren nach der für die
Verleger besonders festgesetzten Werthsbestimmung,
oder mittels einer von der k. k. Kammerprocu-
ratur in Innsbruck annehmbar erkannten Hy-
pothekar - Urkunde geleistet werden. — Die
Berlagsübergabe an den Mindestfordernden fin-
det an demjenigen Tage S ta t t , welcher 5cm
Uebernehmtr bei der Eröffnung über die Annahme
seines Offertes besonders wird bekannt gegeben
werden, und der wahrscheinlich der erste August
seyn w«rd. — Von dem sonach festzusetzenden
Tage treten sowohl das Gefällsärar, wie der
Ersteher ln die wechselseitigen Rechte und Verbind-
lichkeiten ein. Der Unternehmer hat sich bei Füh-
rung des ihm anvertrauten Verlagsgeschaftcs ge-
nau nach den bestehenden Gefällsvorschriften zu
benehmen, und insbesondere seinen Kleinverschleiß
an einem entsprechenden, von der k. k. Bezirks-
Werwaltung genehmigten Orte auszuüben. —
Diejenigen, welche sich um den k. k. Hauptver-
lag in Feldkirch bewerben wollen, haben als Va-
dium zur Sicherstellung des Offertes I 0 L der
bemessenen Caution, somit 5«tt st. C. M . W. W.
zu erlegen, zu deren Uebernahme die k. k. Came-
ralbezirkö - Casse in Feldkirch ermächtiget ist. —
Die Reugelder derjenigen Offerenten, von deren
Anbot kein Gebrauch gemacht wird, werden den-
selben sogleich zurückgestellt, das Vadium des
Erstehers aber wird bis zur genauen Einstellung
des vorgeschriebenen Materialvorrathes und der
Erfüllung der für den förmlichen Vcrlagsantritt
erforderlichen Bedingungen innerhalb der aus-
drücklich hiezu festgestellt werdenden Frist zurück-
behalten werden. — Sollte jedoch der Uebcrnch-
mer diese Verbindlichkeit nicht erfüllen, so wird
das Vadium als verfallen vom Acrar eingezogen,
der Verlag aber als neu erledigt angesehen wer»
den. — Die versiegelten, vom Offerenten eigen-

handig unterschriebenen und mit dem gesetzlichen
Stämpel versehenen Anbote sind längstens bis
8 Jul i 1847, Mittags 12 Uhr in dem Bureau des k.
k. Hofrathes und Cameralgefällen - Administra-
tors zu Innsbruck, unter der Aufschrift: „Offert
für den k. k, Tabakhauptverlag in Feldkirch"
einzureichen. — Diese Offerte müssen, in so ferne
ihnen das obbezcichnete Reugeld nicht selbst ange-
schlossen ist, mit dem Erlagsscheine der k. k. Ca-
meralbezirks - Casse in Feldkirch versehen seyn,
und haben zu enthalten: I ) den Namen, Charak-
ter und Wohnort; — 2) das Anbot, gegen welche
Provision nach Procentcn er das Commissions-
geschäft des Tabakoerlages übernehmen will. Die
dleßfälligen Betrage sind in Buchstaben und Zif.
fern deutlich auszudrücken; — 3) die Erklärung,
daß der Offerent den durch die Verlegers- Instruc-
tion und durch die nachgefolgtcn oder noch nach-
folgenden Verordnungen festgesetzten Bestimmun-
gen für die Großverschleißer genau nachkommen
wolle; — 4) die Erklärung, ob von dem erwähn-
ten Credit gegen Cautionserlaq Gebrauch gemacht
werden w i l l ; — 5) die Nachweisung der Befähigung
zu einer solchen Geschäftsführung, des Alters und
einer tadellosen Aufführung durch legale Urkun-
den. — Jene Anbote, denen eine oder mehrere
dieser Eigenschaften mangeln, oder welche nach
Ablauf des oben bemerkten Termines einlangen,
werden nicht, und Anbote von Pensionörücklas-
sungen nur so weit beachtet werden, als dieses
nach den Bestimmungen des hohen Hofkammer-
decretes vom 13. December 1836 zulässig er-
scheint. — Gesuche der nach dem früheren Con-
cessions-Systeme aufgestellten Verleger um Über-
setzung auf den Hauptverlag in Feldkirch werden
nur dann berücksichtiget werden, wenn dabei dem
Gesälle kein Opfer auferlegt wird. — Von der
Bewerbung um diesen Verlag sind alle jene aus-
geschlossen, welche das Gesetz zum Eingehen von
Vertragen überhaupt unfähig erklärt, oder welche
wegen eines Verbrechens oder wegen einer schweren
Polizeiübertretung gegen die Sicherheit des Ei-
genthums entweder verurtheilt, oder <»l» in5t3n-
li» losgesprochen worden sind, oder welche wegen
Schleichhandel oder einer schweren Gcfällsüber-
tretung bestraft worden sind, oder endlich jene,
welchen die politischen Vorschriften den bleiben-
den Aufenthalt im Verlagsorte nicht gestatten.
— Wenn ein solches Hinderniß erst nach Abschlie-
ßung dcs Vertrages erhoben wird, so kann derselbe
von der Camcralbehörde ohne weitere Verhand-
lung sogleich aufgehoben werden. — Soll-
ten zwei odcr mehrere gleiche Offerte einge-
bracht werden, so behalt sich die k. k. vereinte
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Camera!-Gefallen-Verwaltung die Entscheidung
bevor. — Schlüßlich wird bemerkt, daß mit
dem Tabakhauptverlage in Feldkirch das Befug-
niß zum Stämpelpapierkleinverschlciße verbunden
ist, welcher Verschleiß in der obigen Periode
vom I . Ma i 1846 bis 30. April 1847 den
Geldbetrag von 5827 si. 57 kr. C. M . W. W.
umfaßte. — Die Fassung des Stämpelpapieres
geschieht bei dem k. k. Hauptzollamte zu Feldkirch.
— Von der k. k. vereinten Camera! - Gefallen-
Verwaltung für Tirol und Vorarlberg. —
Innsbruck am 31 . Mai 1847.

Z. 1020. (3) Nr. 755.
K u n d m a c h u n g

M i t Bewilligung d»r löblich, k. k, l§a-
meral-Bez. Verwaltung in Neustadt! äclc».
7. Juni >6 l7 , Nr, 6422, werd.ndie zur R.«
listionsfondsherrschaft Giltich gehörigen W.in«
zehnte und Bergrechte, «) von Zl)ii^>8ko
und Lul ionirx ; !>) Barenberq ; o) Zlu^nxc»,
U ^ n ^ k , Oll.e8livel-ck und ?«ii^^Iiau ; cl) 1̂ .68-
^Viil-e und pill^ilia; 6) Kttrlnenik; f) ?le«-

und Vol^ i^ I io; i) Ober- und Unterrebenze;
^) Stadtberg bei Neustadt!, am 30. J u n i
1847 in der Amtskanzlei der Rcligionsfonoö-
herrschaft Si t t ich, Vormittag von 9 bis !2
Uhr, auf weitere sechs Jahre, nämlich auf die
Iei t vom l . November lL4? bis dahin 1853,
im öffentlichen Licitationsrocg? verpachtet wer-
den. — Zu dieser Verpachtung warden die Nn-
ternchmungslusligen eingeladen, die betreffen-
den Zehentholden aber insbesondere angewie-
sen, das ihnen zustehende Einstandsrecht ent-
weder gleich bei der Versteigerung, oder doch
langst binnen sechs Tagen darnach durch förm-
lich bevollmächtigte Ausschußmanncr gellend zu
machen, als im Widrigen nach Verlaufe des
sechstägigen Termines ihre Erklärungen zurück-
gewiesen werden würden. — Die Pachtbeding«
nisse stehen Jedermann taglich im Amte zur
Einsicht offen. — K. K. Vcrwaltungöamt der
Rel.Fondsherrschaft Sittich den 15- Juni 18'l7.

Z. 10,9. (3) Nr. 753^
F i s c h e r e i - V e r p a c h t u n g

D e n 50. J u n i d. I . , V o r m i t t a g
von 9 bis 12 Uhr, wird in der Amtskanzlei
der Rcligionsfondbherrschaft Sitt ich in Folge
der Bewilligung dcr löblichen k. k. Cameral-
Bez. Verwaltung zu Neustadtl äcio. 10 Ju-
ni »847, Z. 6485, die Verpachtung der Herr-
schaft Sitticher Fischereigerechtsame, ») im Bache

Breg bei Sittich und R.ka bii I a v o r ;
!>) im Bache Vischenskipottok von Smrek bis
Vod.!tlttschna und c) l>on Vodatutschna bis
Goren>2vas, im öffentlichen Li.it^tionswcge
auf sechs Jahre, nämlich vom 1. November
18'l7 bis dahin 1853, Statt finden, wozu die
Unternehmungslustige» eingeladen werdcn. Die
Pachtbedinqnisse stehen laglich Jedermann zur
Einsicht offen. K. K. Verwallunflsamt der Relig.
Fon^sh^rrschaft Sittich den l5 . Juni 1847.

Vermischte Verlautbarungen.
Z ,oa3. (3) Nr. i34q.

E d i c t .
V»n dem Bezirksgerichte Senos«>lsch wird all--

gemein kund gemacht. Es sey über Ansuchen des An-
ton Vidnch von Wippach, in die executive Feildie-
tung des, den Eheleute l̂ M.Nlhä'us und Maria Wer-
bitz aus Präwäld geböligen, der Herrschaft Scno-
setsch zu!» Urb. Nr. 4 ^ j « uitterthänigen Hauses sammt
An- und Zugehör, wegen, aus dem gerichtlichen 35er-
gleiche ddo. »5. April i8,<6, Nr. >»?,, schuldiger
255 st. 41 kr. c, 5. c. qewilliget worden, und es seyen
zu deren Vornahme die Tagsatzungen auf den 6. Ju-
l i , auf den 7. August und auf den 9. September
l. I . , jedesmal Vormittag um 9 Uhr, in loco der
Realttät mit dem Geisatze angeordnet, daß diese Rea-
lität nur bei der dritten FeiloielUügstagsatzung unter
dem gerichtlich erhobenen ^cha'tzung5wenl)c von465fl.
20 kr. hintangegeden werdcn wird.

Das Schätzungsprotocoll, der Grundbuchser,-
tract und die l!imatioiisbcdmgnisse können täglich
hieramts eingesehen werden.

K. K. Bez. Ge.icht Eenosetsch am9. Mai 1647.

Z W N . (3) Nr. 1265.
E d i ĉ t.

Vom Bezirksgerichte lvchneeberg wird hiemit
bekannt gemacht: Es sey über Ansuchen des Herrn
Franz Petsche von Altenmarkt, gegen Georg Roth
von Koshake, in die erecuiive Feilbielung dcr, dem
Executen gehörigen, 5uti Ulb Nr. 3 l 3 M t t , Rect. Nr.
487 , der löblichen Herrschaft Nadlischeg dienstbaren,
auf >160 si. gerichtlich geschätzten 1̂ 4 Hübe, und der
auf 87 fl. 40 kr. gerichtlich bewerlheten Fahrnisse,
wegen schuldiger Iv<) st. c. 5. c. gewilliget, und es
seyen zu deren Vornahme die Tagsatzungen auf den
24. Jul i , 23. August und 25, September 1847, je-
desmal frül) 9 Uhr, in loco Koshake mit dem Bci-
satze angeordnet worden, daß dle Realität nur bei
der dritten, die Fahrnisse aber nur bei der zweiten
Feilbietungstagsatzung auch unter ihrem Schätzungs'
werthe hintangegeden werden würden.

Das Schätzungsprotocoll, die Licttationsbcding'
nisse und der Grundbuchscrtratt können täglich hier"
amts in den gewöhnlichen Amlsstundcn eingesehen
werden.

Bezirksgericht Schneeberg am 12. Ma i 1847.
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Gnbernial - Verlautbarungen.
Z. 1036. (2) Nr. 12059^1096.

C u r r e n d e
über ver l iehene P r i v i l e g i e n . — Die
k. k. allgemeine Hofkammer hat zu Folge ein-
aelangten hohen Hofkanzlei - Decretes vom 5.
l. M . , Zahl 13157, am 29. März d. I . im
Sinne und nach den Bestimmungen des aller-
höchsten Privilegien-Patentes vom 3 1 . März
1832 die nachfolgenden Privilegien verliehen:

1) Dem Louis Mayer, Handelsmann, wohn-
haft in Paris, derzeit in Wien, Stadt, Nr.
727 , (Bevollmächtigter ist der Hof- und Ge-
richts-Advocat l ) i . Pontzen, wohnhaft in Wien,
Stadt , Nr. 789), für die Dauer von zwei Jah-
ren, auf die Erfindung eines Kopshaar - Ver-
schönerungs-Mittels: „ O o z m L ^ i ^ L Xep!^ -
Ua" genannt. — 2) Dem I ^ . Johann Flo-
rian Heller, Vorstand des pathologischen che-
mischen Laboratoriums im k. k. allgemeinen
Krankenhause, wohnhaft in Wien, Alservorstadt,
allgemeines Krankenhaus, und dem Carl Reißer,
Magister der Pharmacie, wohnhaft in Wien,
Alscrvorstadt, Nr. 132, für die Dauer von el-
nem Jahre, auf die Erfindung, einen neuen
Apparat: „ Einathmungs - Apparat" genannt,
derart zu construircn, daß er sowohl zum Ein-
athmen des Schwefel - Aethers, als auch anderer
Präparate, Narkotika, ätherischer Ocle, Bal-
same, Harze, Pflanzen-Aromen und Gasartcn
besonders tauglich, und sowohl für Menschen,
als Thiere verwendbar sey. — 3) Dem Peter
Smetana, Bürger und Hausbesitzer, wohnhaft
in Wien, Leopoldstadt, Nr. 128, für die Dauer
von einem Jahre, auf die Erfindung und Ver-
besserung, mittelst mehrerer auf die Nauchfänge
gesetzter eigenthümlicher Vorrichtungen dem Rau-
che abzuhelfen. — 4) Dem Carl Böchm, wohn-
haft in Wien, Nikolsdorf, Nr. 17; dem Anton
Riegler ^ u m r , wohnhaft in Wien, Hundsthurm
Nr. 13 und 14, und dem Franz Bauer i m i l o /
wohnhaft m Wien, Erdberg, Nr. 64 , für die
Dauer von fünf Jahren, auf die Erfindung in
der Bereitung von Stearin-Kerzen, welche den
bisher aus Stearin-Säure erzeugten Kerzen an
Härte, Schönheit und Brenndauer gleichkommen,
ebenfalls nicht geputzt zu werden brauchen, und
viel billiger zu stehen kommen. — 5) Dem
Gottlieb Lierheimer, Colorist und Chemiker,
wohnhaft in Atzgersdorf bei Wien , Nr. 65, und
dem David Dürler, wohnhaft in Wien, Leopoldstadt,
Gasthof zur Prager Eisenbahn, für die Dauer von
einem Jahre, auf die Erfindung einiger chemischer

(Z. AmtSbl. Nr. 76 v. 26. Juni 1847.)

Schmieren, welche gegen die bisher bestehenden
die Vortheile gewähren, daß eine große Erspar-
niß durch die Zusammenhaltung Statt finde,
und daß diese Schmieren für alle Maschinen
und auch zu andern Zwecken verwendbar seyen.
— 6) Dem Eugen Bazile, Handelsmann,
wohnhaft in Rouen, (Bevollmächtigter ist Ja-
cob Franz Heinrich Hcmberg-s, Verwaltungs-
Director, wohnhaft in Wien, S t a d t , Nr.
785), für die Dauer von fünf Jahren, auf die
Entdeckung und Verbesserung in der Beheizung,
mittelst Verwendung des aus der Erzeugung des
Kokses gewonnenen Wärmestoffes, dann der
freien und natürlichen Einblasung (lnznlliinion)
der atmosphärischen Luft wahrend der Entwick-
lung und Combustion der Gase. (Diese Entde-
ckung ist in Frankreich unterm 28. Mai I846
auf fünfzehn Jahre patentirt) - 7) Dem Ben-
jamin Smith, Silberschmid, wohnhaft in Lon-
don, (Bevollmächtigter ist Carl Loosey, Inge-
nieur, wohnhaft in Wien, Landstraße, Nr. 491),
für die Dauer von fünf Jahren, auf die Ver-
besserungen im Schmelzen von Kupfer - Erzen.
— 8) Dem Paul Vaßali, wohnhaft in Wien,
allgemeines Krankenhaus, für die Dauer von
zwei Jahren, auf die Erfindung und Verbesse-
rung des Apparates zum Einathmen des Schwe-
felacher-Dunstes. — Laibach am 29. Ma i 1847.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

A n d r e a s Graf v. Hohen w a r t ,
k. k. Hofrath.

D o m i n i k B ra „ d ste t t e r ,
k, k. Gubelnlallath.

Z. 1U35. (2) liä Nr. 31763. Nr. 14154.
N a c h r i c h t

von dembö'hmischen L a n d e s g u b e r n i u ' n .
— D i e k. k B i b l i o t h e k a r stelle an der
Prage r k. k. U n i v e r s i t ä t ist e r l e d i g t .
— Durch das Ableben des Dr. Anton Spirk
ist die mit einem jährlichen Gehalte von 1200 st.
C. M . und dem Genusse eines Naturalquartiers
verbundene Stelle eines Bibliothekars der Prä-
ger k. k. Universitätsbibliothek in Erledigung
gelangt. — Die Bewerber um diese Stelle ha-
ben ih^e mit den Zeugnissen über die erworbe-
nen Eprach- und literärischen Kenntnisse, so
wie über ihre anderweitigen Verdienste und Mo-
ralität belegten Gesuche bis Ende Juli 1847
hierorts einzubringen. — Prag am 27. Mai 1847.

F e l i x R e i s e r ,
k. k. Gubernial - Sccretär.

2
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3. !0'l2. (2) Nr. 13,778.
V e r l a u t b a r u n g .

Zur Sicherstellung des Brennholzbedarfcs
für das Gudcrnium u»d für die anderen unten
vorkommenden k. k. Behörden, Aemter und
öffentlichen Anstalten in Laidach, lm Winter

1 8 ' l 7 M , wird am 28. Jul i 1 8 l 7 , Vormit-
tags um lO Uhr, eine Minuendo - Versteige-
rung, verbunden mit einer Offerten-Verhand-
lung, beim k. k Gubernium abgehalten wer-
den. — Dieß wird mit nachstehenden näheren
Bestimmungen bekannt gemacht.

K l a f t e r

harten i weichen
Brenn- Brenn-
holzes, ho l^s .

l . Der Bedarf für das k. k. Landes - Präsidium besteht m . . . c»^ i __
für das k. k. Gubernium und das Zahlamt in . . . . . . 203 l ' / ^
„ die „ Kammerprocuratur in 30 —
„ das „ Gubernial- Rechnungsdepartement in l 2 —
„ „ „ S tad t - und Landrechc i05 i ' ^
^ die „ Provinzial - Staalsbuchhaltung . . . . . . . 9 l i
„ „ „ Ständisch Verordnete Stelle 6> —
„ das „ Krankenhaus und die Klinik 260 —
„ „ „ Irrenhaus , 6 0 —
„ „ „ Gebärhaus 60 —
„ « ,, Il iqlnsitionshaus 1 6 l
„ „ „ Strafhaus 116 —
„ das ,, Catastral-Schatzungs-Inspectoral . . . . . . 12 —

Zusammen in . . l18H ^

2. Die Holzlieferung wird branchenweis^ näm-
lich für jedes A m t , für jede Behörde und für
iede öffentliche Anstalt abgesondert, oder auch
für mehrere in ein und demselben Gebäude
befindliche Branchen oder Anstalten zusammen
versteigert werden. — Doch werden auch An-
bote zur Lieferung des gesammten, obausgewie-
senen Brennholzbcdarfes angenommen und bei
sonst annehmbaren Verhältnissen vorzugsweise
berücksichtiget werden. — 3. Das zu liefernde
Holz muß trocken, «n durchaus guter Quali tät,
klaftcrweis? aufgeschlichlet übergeben werden,
und eine Schciterlänge von 22 bis 2'l- Zoll
haben. — 4. Das Brennholz muß zu jeder
Branche hingelüfert, am Uebernahmsorte ab-
geladen und auf Kosten des Lieferanten klaj-
terweise, jede Klafter mit einem Krcutzstoße ver-
sehen, genau aufgcschlichtct werden, ohne daß
der Lieferant für Fuhr lohn, Maul t ) , für das
Mcfscn, oder für sonstige Auslagen irgend
etwas anzusprechen bercchljget wäre. —
5. Sol l te sich in der Folac ergeben, dqß
»ine od^r die andere Branche eine größere
oder tine geringere Qüanmät H^lzcs , als die
im §. 1 angegebene dcnöchigen wmoc, so ist
cs im ersten Falle Pflicht deö Lieferanten, dcn
größeren Bedarf gleichfalls um Lcn Erstchung^-

preis beizustellen; im zweiten Falle aber hätte
derselbe keine Entschädigung wegen des gerin-
geren Bedarfes anzusprechen. -^- Als Ausrufs-
preis der niedcrösterr. Klafter 22- bis 25zölli?
gen harten Brennholzes für die Behörden und
Aemter in ocr V ladt werden V i e r G u l d e n
3 0 k r . ; für das Scrafhaus am Castellberge aber,
mit Zurechnung der doppelten Zufuhrskosten,'
s ü n f G u l d e n 10k r. als Ausrufspreis, der nie-
derösterr, Klafter weichen Holzes dagegen werden
D r e i G u l d e n 2 9 kr. angenommen werden.
6. Der Ersteher wiro die Lieferung in acht Ta-
gen nach abgeschlossenem Contracte zu beginnen
und dergestalt fortzusetzen haben, daß bis 15.
September d. I . wenigstens cin Dr i t thei l des
von ihm contractsmaßig zu liefernden Bedar-
fes beigestellt seyn wird. Die wettertn Liefe-
rungen sind in der Art zu bewerkstelligen, daß
keine Behörde oder Anstalt cincm Mangel am
benöchigcen Brennholze ausgeh t bleibt. Diese
Verpflichtung ist um so genauer zu erfüllen,
als im Widrigen, d. i. im Falle einer Verspä»
tung von Seite des Lieferanten, so wie auch,
wenn l'ilcht qllalitätma'ßlg.s Holz gcliefcl't würde,
das Ä'rar o^cchügec s<yn soll, d<n Holzbcdcn'f
auf Kosten des Lieferanten um w.'lchin , Prcis
imneraslZukau^l», und ocn ausaeleaten, den Er«
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stehungöpreis übersteigenden Mehrbetrag aus
der Caution, oder auch aus dem sonstigen Ver-
möge», drs Erstehers einzubringen. — 7. Der
Ersteher wird beim Abschlüsse des Lieferungs-
vertrages seine eingegangene Verdinclichkeit
sicherzustellen haden, und zwar durch Verpfän-
dung seiner elgenthümlichcu Neal i lat , od.r durch
Namhaftmachung eines annehmbaren Bürgen,
oder durch ^n ter legung eines, dem zehnten
Hhe,le der Erstehungssumme gleichkommenden
Betrages, oder endlich durch sogleich. Adl.efe-
rung nner angemessenen Quant i tät Holzes und
Einlassung des dasü, umfallenden Vergütungs-
betrages b,s zur gänzliche Coniractsersülluna
^ . Für jedes an eines der odgenannten Aem-
ter o^e>' Anstalten gehörig l'clgestcUlrs Brenn-
holzq,lar,tum wird dem Lieferanten gegen Bei
bringung der legalen Ucdernahmsrecepisse, o,e
sogleiche bare Bezahlung auch ohne vorherge'
gangene buchhalterische L,quidirung aus den
bitleffenden Cassen " "0 Fonden zugesichert. —
9. Jeder öteferungsulne'.nehiner ist verbunden,
vor o»r Li l i tal ion cin Vad iumvon Zl) st. C. M^
Zu erlegen, welches ihm im F^lle, daß von ihm
keine Lieferung erstanden würde, gleich nach

der Licitation zurückgestellt, dem Ersteher aber,
in so ferne er die im § . ? bedungene Caution
nicht anderswie vollständig erlegen sollte, in
diese eingerechnet werden wird — Es werden
indessen auch vorlausige schriftliche Lleferungs-
offerte angenommen. — Jedes solche Offert
muß versiegelt seyn, bis längstens 10 Uhr Vor«
mittags am Licuationstage beim Gubernial-
Einreichungsprotocolle übergeben werden, und
mit dem Legscheine des k. k. Prov , Camera!-
Zahlamtes ü'lier das erlebte Vadium pr. 50 st.
belegt seyn. —' D^s Offert muß, nebst Angabe
des Namens und Wohnortes des Off^renten uno
der Erklärung, daß ihm obitehende Lieferungs-
beti'.'gnisse bekannt sitw, die bestimmte Holz^
quantitä't, welche, so wie auch die Br^nch?, für
welche geliefert wcrden w i l l , enthalten. — ?tuch
muß der geforderte Vergütungspreis pr. Klafter
genau und m>t Worten ausgedrückt, und jedes
Offert von Außen mit folgender Aufschrift ver-
sehen werden: — „Of fer t des N . N . , weqen,
Lieferung des Brennholzes für die k. k. Beho l -
den, Aemter und öffentlichen Anstalten zu Lai-
bach in der Winterperiode l 8 4 7 j l t t ^ 8 . " —
Laibach am 16. Jun i l 8 4 7 .

Stadt- u. landrechtl. Verlautbarungen.
Z. 1N3I. (2) Nr. 5362.

E d i ,c t.
Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in

Kram wird der Elisabeth Freiinn v. Pollini, den
Franz Freiherr« v. Pollini'schen Gläubigern und
oem Johann Bapt. Drodnitsch mittelst gegen-

^en ^ ' ? ^ " ' " ' " " - Es habe wider diesel-
s c h a f . ^ " ^ " ^ t e Joseph Rudesch, Herr-

Hause in i ,d , Haufsckill,^ " liegenden

ie7eing " H . und m' e n7^ "/^ohnungsnch-
mit auf den 27 S ' " ^ " ' ' ^ ^ ^ ^ °
°°r diese« G ^ c h t 7 K ' ' ' ^ " ^ h 9 Uhr

D° der Aufe t l M « ' 7 . " 3 < nachgesucht,

send sind ŝ . l . ^ ^ Crblandcn abwc-

m ^ u ih, G sah'""' ' l p"^" w"ch°l°igu,'g.
Gericht« - Ad«o a ., L " ° f " ' ^ n h'«°rti.,en

sache n̂ ch d " I K " blc «ngcb. ochte Rechts.
m> gch'ih« > c N " . " ' ^«ich«.Ordnung

^ ! . ' "l-o cntlchledcn werden wird.

Die vorbenannten Geklagten werden dessen
zu dem Ende erinnert, damit sie allenfalls zu
rechter Zeit selbst erscheinen, oder inzwischen
dem bestimmten Vertreter, l)r. Ioh . Oblak,
Rechtsbehclfe an die Hand zu geben, oder auch
sich selbst einen andern Sachwalter zu bestellen
und diesem Gerichte namhaft zu machen, und
überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen Wege
einzuschreiten wissen mögen, insbesondere, da sie
sich die aus deren Verabsäumung entstehenden
Folgen selbst beizumessen haben werden.

Laibach dcn 12. Juni 1847.

Z. 1032. (2) Nr. 5363.
E d i c t .

Von dem k. k. Stadt und Landrechte in Krain
wird dem I)r. Lukas Rodde mittelst gegenwär-
tigen Edictes erinnert: Es habe wider densel-
ben bei diesem Gerichte Joseph Nudesch, Herr-
schafts- und Hausbesitzer, Klage auf Verjährt-Er-
klärung der, auf dem hier in der Stadt am
alten Markte » ^ (^on^o. Nr. 34 liegenden
Hause iinal). Urtheile äcio 4. Jul i 18IN, per
1U0 fl. und p«l- 500 si , eingebracht und um
eine Tagsatzung, welche hiemit auf dcn 27.
September 1847 früh 9 Uhr vor diesem Ge-
richte angeordnet wird, gebeten.

Da der Aufenthaltsort des Beklagten, Dr.
Lukas Nodde, diesem Gerichte unbekannt, und



660

weil er vielleicht aus den k. k. Erblanden abwe-
send ist, so hat man zu dessen Vertheidigung,
und auf seine Gefahr und Unkosten den hierorti-
gen Gerichtsaduocaten Dr. Johann Oblak als
Curator bestellt, mit welchem die angebrachte
Rechtssache nach der bestehenden Gerichts-Ord-
nung ausgeführt und entschieden werden wird.

Der vorbcnanntc Beklagte wird dessen zu
dem Ende erinnert, damit cr allenfalls zu
rechter Zeit selbst erscheinen, oder inzwischen
dem bestimmten Vertreter, Dr. Oblak, Rechts-
behelfe an die Hand zu geben, oder auch sich
selbst einen andern Sachwalter zu bestellen
und diesem Gerichte namhaft zu machen, und
überhaupt im rechtlichen ordnungsmäßigen Wege
einzuschreiten wissen möge, insbesondere, da er
sich die aus seiner Verabsaumung entstehenden
Folgen selbst beizumessen haben wird.

Laibach den 12. Jun i 1847.

Aemttiche Verlautbarungen.
Z. W28. (3) Nr . 5 8 8 ^ l l 3 7 .

C o n c u r s - K u n d m a c h u n g .

Bei der k. k. sttycrmarkisch-illyrische» (Za-
meralgefällen-Verwaltung kömmt elne Secre-
tä'rstclle nut dem IahreSgehalte von 1000 st.,
und imVorrü'ckungsfaUe eine solche Dienststelle
mit dem Gehalte jährlicher 900 st. oder 800
f l . wieder zu besctzcn. — Die Bewerber um
einen dieser Dlcnstposten haben ihre gehörig
belegten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege
bis zum 25. I u l , lS4? an die k. k. steyerm
illyr. CameralgefaUen - Verwaltung zu leiten,
und sich darin über lhr Lebensalter, die juridisch-
politischen L tud len , die sonstigen Dienst- und
GefäUskenntnisse, überhaupt über ihre höhere
Vorbildung für den (Zo>,».lptbdlenst bci einer
leitenden Gefallen-Landesbehörde, über ihre blö-
herige Dienstzeit und ein deobachtetts tadello-
ses Benehmen auszuweisen , auch zugleich an-
zugeben, ob sie, dann im bejahenden Falle, mit
welchem GesallSbeamten ln Steyermark und
I l l y r ien , und in welchem Grade sie verwandt
oder verschwägert sind. — Gratz am 1 l . I u n l
1 ö l 7 .

Vermischte Verlautbarungen.
Z. 1«33. (2) Dir. 1535.

E d i c t .
Von dem Bezirksgerichte der k. k. Staatsherr-

fchaft Adelsberg werden über Ansuchen der Grundher»
schaft Raunach, gegen ihren Unterthan Andreas Dou-
gan von Altdirrenvach, wrgen rückständiger Urbarial»
gaben, die zur Erwirkung des politischen Abstiflungs-

erkenntnisscs nöthigen Vorerhebungen gepflogen, und
zu diesem Ende seine sämmtlichen Gläubiger aufgefor-
dert, zur Anmeldung und Liquidirung dcr, aus was
immer für einem Rechtsgrunde an ihn zu stellenden
Ansprüche, am 19. Jul i d. I . , um 9 Uhr Vormittag
vor diesem Gerichte zu eischeinen.

K K. Bez. Gericht Adelsberg am 19. Mai 1847.

Z. 1023. (2) Nr. 2553.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte der Herrschaft Wippach
wird hicmit öffentlich kuno gemacht: Es sey über
Einschreiten des Anton Mißley von Laidach, in die
executive Feilbietung der, dem Franz Mißley von
Orechouze, Haus-i)ir. 10 gehöligen, der lödl, Herr-
schaft Wippach dienstbaren, auf 107 fi. gerichtlich
geschätzten Realitäten, als: 3 Gem. Antheile per
Derxki, i u ^liepiili O^Iin!^ > u 1?iL3lci l u l^u-
nuu^l, i na Hiski, i u 5iiizl«n!<!, und » u 3kil-en2,i
zud Ull?. Fol. 905, dann der Nr-aillLn Lg^lcoux und
Oedniß p«r sveti IVoj i^i , zub Bergr. i)teg. Fol. 93,
3ir. 190, wegen schuldiger ^00 st. c, 5. c, gewilliget,
und es seyen yiezu die Tagsatzungen auf den 27. Jul i ,
aus den !^5. August und auf den 27. September
l. I . , Vormittags von 9 bis !2 Uhr, in loco der
Realitäten mit dem Anhange ocstimml, daß diese nur
bei der dritten Feiloictuugstagsatzung unter der Schä-
tzung hinlangcgcben werden.

Das Schätzungsplol0loll, der Gnmdbuchser-
tract und die iiicitationsdedmgmsse können täglich
zu den gewöhnlichen Amtsstunden yierainls eingese-
hen weiden.

Bezirksgericht Wippach am 12. Juni 1847.

Z. 1005 (2) N l . ^ 5 ^ .
E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Eenoseisch wild dem
unbekannt wo befindlichen Jacob Stamperl und seinen
gleichfalls unbekannten Eiben oekannc gegeben: Es
habe wider sie Michael Stamperl von Niederdorf, die
Klage auf Zucrkennung des ersitzungsweifen Eigen-
thumsrechtcs der, zur Herrschaft Senofetscl) Lul^Urb.
^)ir. ,66^tt zinsbaren 5^8 Hübe zu ölirdeidorf unter
heutigem Tage Hieramts überreicht und um richterli-
che Hufe gebeten, worüber die Tagsatzung auf den 20.
August l. I . , früh c) Uhr angeordnet wurde. Diefeä
Gericht, dem der Aufenthalt der Geklagten unbekannt
ist, und da dieselben vielleicht aus den k. k. östcrr. Eidlan-
den abwesend styn dürsten, hat ihnen auf ih>e Gefahr
und Kosten einen (^lirÄtui- scl acttnn in der Person
des Herrn Franz Bostiantschitsch von Senosttfch auf-
gestellt, mit dem dieser Rechtsgegenstaiid nach den
bestehenden Gesetzen ausgetragen werden wird. Dessen
werdcn die Geklagten mit dem Beisahe verständiget,
daß sie diesem Vertreter ihre Rechisochelfe rechtzeuig
an die Hand zu geben, allenfalls einen andern Sach-
walter zu bestellen und dielem Gerichte namhaft zu
machen, oder selbst hiehcr zu erscheinen wissen mö-
gen , widrigens olese Streitsache nur mit dem erwähn-
ten Curator durchgeführt werdtn würde.

K . K . Bezirksgericht Sel,osetsch<l,n,9. Ma i ,347 '
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Gubernial - Verlautbarungen.
Z. 1041. (1) Nr. 13134.

S u r r e n d e
des k a i s e r l . k ö n i g l . i l l y r i s c h e n Gu-
b e r n i u m s über v e r l i e h e n e P r i v i l e -
g i e n . — Die hohe k. k. allgemeine Hofkam-
mer hat am 11. und am 24. April l. I . in
Folge eingelangter hohen Hofkanzlei - Dccrete
vom 12. und 19. Mai l. I , Zahl 14684 <U
16187, im Sinne und nach den Bestimmungen
des allerhöchsten Privilegien-Patentes vom 31 .
März 1832 die nachfolgenden Privilegien ver-
liehen : — Dem Georg Bauherr, geprüften Apo-
theker, wohnhaft in Wien, Windmühle, Nr.
103, und dem Alois Wenger, bürgerl. Perga-
ment-Fabrikanten , wohnhaft in Wien, Mar-
garethen, Nr. 64, für die Dauer von zwei
Jahren, auf die Verbesserung an der unterm
10. Februar 1840 privilegirtcn Erfindung in
der Erzeugung einer die Hausenblase vollkommen
ersetzenden Gallerte (^e i^n in^ ) . — 2) Dem
Johann Rcwenka, Harmonikamacher,, wohnhaft
in Wien, Strozzengrund, Nr, 56, für die Dau-
er von einem Jahre, auf die Verbesserung in
der Verfertigung der Accordcons oder Blasbalg-
Harm onika. — 3) Dem Jacob Franz Hein-
rich Hembcrgcr, Verwaltungs - Director, wohn-
haft in Wien, Stadt, Nr. 785, für die Dau-
er von fünf Jahren, auf die Erfindung und
Verbesserung von Abthcilungs-Hähnen ( l l od i -
nkl.8 cllvi5lonuii'68)) wodurch das Beleuchtungs-
Gas und dessen Consumtion zweckmäßiger und o'co-
nomischcr als bisher vertheilt werde. — 4) Dem
Eduard Schuhmann, Zahnarzt, wohnhaft in
Wien Stadt, Nr. «24, für die Dauer von
zwel Zähren auf die Verbesserung, das künst
llä^e Mmeral-Zahnfieisch viel dauerhafter schö-
ner, und m jeder Beziehung vortheilhafter, als
bisher zu bereiten. 5) Dem Anton Riealer
w o h n l M i n ^

Carl Bohm, bürgert. Seifensieder, wohnhaft in
Wien Nikolsdorf, Nr. 17, für die Dale/von
fünf Jahren, auf dle Verbesserung in der Sei-
fen - Fabrication, wodurch ein sehr bedeutendes
Ersparniß an Holz, Kalk, Salz, Arbeit und
Zeit dergestalt erzielt, werde, daß in 8 bis i u
Stunden I l w Centner Seife verfertigt werden
können, und wodurch besonders die Bereitung von
englischer Schmier - , Oel - und Marselller-Seife
wesentlich verbessert werde. — 6) Dem Alexan-
der ^chö'ller, k. k. privil. Großhändler, wohn-
haft m Wien, Stadt, Nr. 8U3, (Bevollmäch-
tigter lst O^. Franz Wertfein, nieder, österr.

(Z. «mts.Nl.3ir. 76 r. 26. Juni .L47.)

öffentlicher Agent, wohnhaft in Wien), für die
Dauer von fünf Jahren, auf die Entdeckung ei-
ner neuen und eigenthümlichen Art, rohe Me-
tallstücke dergestalt auszufchneiden und vorzube-
reiten, daß hieraus Löffel, Gabeln und jede an-
dere Gattung Mctallwaren erzeugt werden. —
7) Dem Johann Stierba, Farbwaren - Fabrikant,
wohnhaft ln Neuhaus, bei Pottenstein im V . U.
W. W, Niederöstcrreichs, für die Dauer von ei-
nem Jahre, auf die Erfindung, Firnisse in allen
Farben auf eine gewisse Art mit einem eigenthüm-
lichen Glänze (Lüstre) herzustellen, welche zum
Anstriche der Häuser, Steine, Blechdächer, zum
Kalfatern der Schiffe und des Holzes überhaupt
sehr vortheilhaft zu verwenden seyen. — 8) Dem
Joseph Floßwein, Hausinhaber und Schuhma-
cher , wohnhaft in Klosterncuburg, im V U.
W. W. Niederösterrcichs, Nr. 287, für die Dauer
von einem Jahre, auf die Erfindung in der Ver-
fertigung wasserdichter Stiefel und Schuhe, dan«
in der Zubereitung dcs hiezu zu verwendenden Le-
ders. — N) Dem Louis von Or th , wohnhaft in
Wien, Leopoldstadr, Nr. 38N, für die Dauer von
einem Jahre, auf die Erfindung eines neuen Ver-
sahrens , um organische Substanzen, welche in
Fäulniß begriffen sind, zu desinficiren und geruch-
losen Dünger daraus herzustellen. — i n ) Dem
Oon,cmi<^ ?.)lnMo uno dem^rHnc(.'5l>.o l^)n-
u l l o , Handelsleute, wohnhaft in Verona, für
die Dauer von fünf Jahren, auf die Verbesse-
rung des Verfahrens, um aus roher Baum-
wolle, weißen Zwirn zu erzeugen. — I I ) Dem
Anton Himmelbauer und Comp,, Handlunqs-
haus, wohnhaft in Stockerau, in Nieder-Oester-
reich, für die Dauer von zwei Jahren, auf die
Erfindung, die gewöhnliche Unschlitt-Seife durch
ein neues chemisches Verfahren weit schneller
und billiger, als bisher, zu erzeugen.— 12) Dem
Anton Nagel, Handschuhmacher, wohnhaft in
Wien, Mariahilf, Nr. 7 « , für die Dauer von
einem Jahre, auf die Verbesserung der Pclotten
der Bruchbänder, welche in der Wesenheit darin
bestehe, daß diese Pelotten nicht ausgestopft, auch
nicht von Holz, sondern von ganz leichtem Eisen-
blech verfertigt, und durch eine Federkraft weich
und elastisch gemacht werden. — 13) Dem Ju-
lius Schmid, befugten Goldarbciter, wohnhaft in
Wien, St . Ulrich, Nr. 135, für die Dauer von-
einem Jahre, auf die Erfindung einer Berfah-
rungH.nt, um alle Gattungen echter Gold-, Ga-
lanterie- und Bijouterie - Arbeiten von jedem
Grade der Reinheit, auf eine wohlfeilere Art,
als gewöhnlich zu erzeugen, wobei die Farbe der
Ware zugleich an Schönheit und Dclucchastigkrit

3
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gewinne. — 14) Dem Joseph und Anton Selka,
Privilegien-Besitzer, wohnhaft in Wien, öeopold-
stadt, Nr. 348, für die Dauer von einem Jahre,
auf die Entdeckung, an jeder Brieftasche, an jedem
Portefeuille und an jedem Buche ein Cylinder-
oder Spindel - Uhrwerk in jeder Dimension, an
der Außenseite oder inwendig anzubringen. —
15) Dem John Davie Monies St i r l ing , Land-
besitzer, wohnhaft in Blackgrange, in Schottland,
derzeit in London, (Bevollmächtigter ist Carl
Loosey, Ingenieur, wohnhaft in Wien, Landstraße,
Nr. 491), für die Dauer von fünf Jahren, auf
die Entdeckung und Erfindung neuer Legirungen
und Metallverbindungcn, nebst einer Methode,
diese sowohl, als andere Metalle zu schweißen.
— 16) Dem Joseph Franz von Patruban, k.
k Hofkammer-Beamten, unter der Firma: Jo-
seph Dolleschall, wohnhaft in Wien, Stadt, Nr.
424, für die Dauer von einem Jahre, auf die
Erfindung und Verbesserung, durch sehr wohlfeile
und gefahrlose Mittel alle Arten schädlicher Thiere,
besonders Ungeziefer in Wohnungen und Gärten,
sammt den Eiern augenblicklich und für immer
zu vertilgen, welche Mittel in den Wohnungen und
an den Mcudeln, selbst an den feinsten Stoffen
und zartesten Farben keine Spur zurücklassen, und
auch nach deren Mengung mit frischem Mörtel
fortwirken. — Laibach am 9. Juni 1847.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landiü»Gouverneur.

A n d r e a s Graf v. H o h e n w a r t ,
k. k. Hofrath.

Or. Georg M a t h i a s S p o r e r ,
k k. Gudernialrath.

Z. 105'l. (1) Nr. 3371. 3ä Nr. l 4 ,39 l .
K u n d m a c h u n g

wegen H e r s t e l l u n g des B a h n h o f e s
f ü r die k. k. S t a a t s e i s c n v a h n in
B r u n n . — I n Folge hohen Hofkammer-
Präsidial - Erlasses von, 20 Mai o. I . , Z ih l
9 7 0 ^ ?., wird die Herstellung der, für den
Bahnhof zu Brunn erforderlichen Baulichkei-
ten !M Wege der öffentlichen Versteigerung mit-
telst Überreichung schriftlicher Ossete an den
Minoestfordernd.-n überlassen werdcn.— Die
zur Ausführung kommenden Bauobj.-cte sind
folgende: ! . Hauptgebäude; 2. Personenhalle;
3. Viaduct; 4. Warenmagazine; 5. Manipu-
lcttionsgevaudc; 6. Futtermauern und Ein-
friedungen; 7, Röhrenleitungöcanäle; 8. Un-
rathscanäle; 9. Wasserabzugscanäle; lO Dreh.
schtiben , Untermauerung; 1 l . B^hnkanäle;
12, Auffahrtsrampe für Equipagen. — Die

Herstellung dieser Baulichkeiten wird auf Grund-
lage von festgesetzten Einheitspreisen, dann der
allgemeinen und speciellen Baudedingnisse und
der hiefür entworfenen Bauplane bewirkt. Die
vorlaufig berechneten Baukosten sämmtlicher
Objecte betragen zusammen 539.539 fl, 27 kr.,
C. M , wobei man sich jedoch vorbehält, den
Nau der Wcrkstätte entweder ganz oder nur
theilweise ausführen zu lassen. — Die Pläne,
die Preistabelle, dann die allgemeinen und
speciellen Baubedingnisse, welche bei Ausfüh-
rung dieses Baues als Richtschnur zu dicinn
haben, sind in dem Amtslocale der k. k. Ge-
neral-Direction für die Staatseisenbahncn in
Wien, Herrngassc Nr. 2 7 , taglich von 8 bis
2 Uhr cinzus.hen. — I m Allgemeinen haben
folgende Bestimmungen zur Wissenschaft l,nd
Nachachtung zu dienen: l . Dieser Slations-
bau wird, einschlüssig aller dabli vorkommen-
den Arbeitsleistungen und M^terialbeist<llun-
gen, in der Art ausgebotcn, d^ß derselbe einem
Uoternehmer oder einer Uüternehmungsgtsell-
schaft. welche letztere von einem Bevollmäch-
tigten reprasentilt werden muß, und deren Mi t -
glieder sich jedenfalls solidarisch zu verpflichten
haben, zur Ausführung überlassen werden kann.

— 2. Die schriftlichen Offerte, welche bei der
k. k. General - Direction der Staatseisendah-
ln'n längstens b i s 15. J u l i d. I . , M i t -
t a g s l 2 U h r zu überreichen sind, müssen
wohl versiegelt und von Außen mit der Uebcr-
schrift: „Anbot zur Herstellung des Bahicho-
feö in B lünn" , versehen seyn. — Die Offerte
haden folgende Puncte zu enthalten: 2) Den
Pcrcentennachlaß von den bestimmten Einheits-
preisen , um welche der Offercnt den Bau zu
übernehmen bereit ist, w.lcher Nachlaß sowohl
in Zahlen als Buchstaben ausgedrückt seyn muß.
— d) Die ausdrückliche Erklärung, daß der
Offerent die allgemeinen und speciellen Baude«
dingnisse, die ElnheitSpreistavelle, die Pläne
und sonstigen, dlcscn Bau betreffenden Urkun-
den eingesehen, dieselben wohl verstanden und
mit seiner Namensfertigung verschen habe, und
die darin enthaltenen Bestimmungen püncclich
erfüllen wolle. — «) Wenn der AndotZleger
der Gen°r^l-Direction aus früheren Leistungen
nicht ohnehin bekannt s.yn sollte, so müßte die
Angabc beigefügt werden, ob, und welche Ci-
vilbauten der Offerent bereits ausgeführt habe,
dann welche Mittel und Arbeitskräfte demselben
zur Herstellung dcs betreffenden Baues zu Ge-
bole stehen, und endlich ä) die eigenhändige
Fertigung dcs Vor - und Familiennamins, mit
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Beifügung des Charakters und Wohnortes. —
3) Jedem Anbote muß die ämtliche Vestäli<
gung entweder eines k. k Provinzial- Camera!«
Zahlamteß, oder des Universal - Camera!» Zat)l-
amtts in Wien beigefügt s.yn, daß der Offer
rent das 5 A Vadüim von der vorläufigen
Voranschlagssumme von 539 539 fl. 27 kr. C.
M . , nach Abzug dcö angebotenen Pcrc.'uten-
Nachlasscs, entwedcr im Baren, oder in an-
nehmbaren und hastungßfrcicn österr. Scaats-
papleren, dlc nach dem Börftwerthe des, dem
Erlagstage vorhergehenden Tages zu berech-
nen sind, das<lbst erlegt habe, oder derselbe muß
eine diesem Vadium angemessene, von der k. k.
Hof- und n. ö. Kammcrprocuratur, oder von
einem Fiscalamte in der Provin;, nach H, 230
u. l37^ des a. d. G. B. annehmbar erklärte
Sichcrstellung dem Off.rte beischljt'ßen, — Auf
Offerte, welche den vorstehenden Anforderun-
gen nicht entsprechen, oder in welchen andere,
öls die festgesetzten Bedingungen gemacht wer.
den, wird keine Rücksicht genommen. —
4, Ueberreichte Anbote werden nicht mehr zu«
rückgegeden, und der Auboclcg^r bleibt bezüg-
lich auf sein Anbot vom Tage der Ueberrei-
chung desselben bis zu der hierüber erfolgten
Entscheidung verbindlich; die Verpflichtung des
Aerars aber beginnt erst von dem Tage, an
welchem von tzveite des k. k. Hofkammer - Prä-
sidiums die Genehmigung des Anbotes erfolgt.
— 5. Die eingereichten Erklärungen werden
an dem oben festgesetzten Tage von eincr elgenö
^ezu bestimmten Commission entsiegelt, und
sckr"°" ""^' diejenigen beachtet, welche vor-
l i e l f e n " " ^ ""1'aßt und mit den nöthigen Be-
die O f f ^ ' ^ " sind. — Die Entscheidung über

sidimns dcr k ^ ^ ^ " ^ ' ^ ^ hohen Prä-
es wird t)je.^ aNgemeinen Hofkammer, und
räumt werden ^ " " g e " der Vorzug einge-
thcilhafceste "'. " ' ^ ' ^'^ f"r daS Aerar vor^
setzt, daß der ^ > f f ^ ' ^ enthalten, vorausge-
sönlichen Eiae«s?"'^" " " ^ " " ' ' " ^ l'iner per-
«ölh.ge Büras^ f . " "^ Bachkenntniß die
folgr/r Ge/ehm " ' 2 " ^ ) r t . ^ ^. Nach er.
Erstcher unver Üa7i^ ^ " ' ^ ^ ^ " ^ " ' " " "
mit hems.lDen der ')? ° " verständigt und
d^n; den übriaen ^ f f " ^ abg.schloss.n wer-
die erlegten Äaoien . >5'"/" ^"gegcn werden
zurückgestellt und dies.tt ^ ' 6 ' " Document«
nommenen Verbiß. ^ ' " dadurch der Über-
Anbote en thob ^ ^ " ' " ' " ^ " . ' f f ihrer
dcö Baues erleate ^ . . "on de« Erstrher
zurückbehalten do^ '""'<- " i r d als Caution

^ ' " , jedoch demselben gestattet, dle

Caution auch auf eine andere Weise zu leisten.
— 7. Zur Handlichen Vollendung des hier in
Rede stehenden Baues ist der Termin bis En-
de Jul i »8'!8 festges.tzt. — Von der k. k.
General'Direction für die Slaatseisenbahnen.
— Wien am 16. Juni !8' l7.

Hcmtliche Verlautbarungen.
Z. l l ) !5 . ( l ) Nr. 6 l 7 H l i 2 8 .

C o n c u r s - K ll n d m a ch u n g.
I m Bereiche dichr k. k. Camera!- Gefal-

len - Verwaltung ist eine Finanzwach - Com-
missärsstelle I. Classe, mit dem Iahresge-
haice ron 600 fl. und dcn übrigen systeuu-
sirien Genüssen, in Erledigung gekommen. —
Diejenigen, welche diesen Dienstpusten, oder
eine hindurch erledigte Finanzwach e lIoinnns»
särsstl'lle I I . Classe nnt dem I^hresgch^ltc von
500 fl. zu erlangen wluifchcn, habrn ihre ge-
hörig vtlegtcn Gesuche im vorgeschriebenen
Dicnstwege bis 15. J u l i l 8-l 7 hierorts
einzudringen, und sich darin über die zurück-
gelegten Studien, über die bisherige Dienst«
llistung, die erworbenen G^fätts , Sprach, u.
Dienstkenntniss.', dann über die bestandenen
Prüfungen, so wie über eine tadellose Mo-
ralicat auszuweisen und anzugeben, ob, und
mit welchem Beamten der k. k. Caineral-Ge-
fallen - Verwaltung, oder der unterstehenden
Bezirks Verwaltungen, odcr der Finanzwache,
dann in welchem Gradc- sie vcrwandt oder ver-
schwägert sind. — Von der k. k. st.y.'rm.
illyr. Cameral- Gefallen-Verwaltung. Gratz
am 17. Juni lg>7.

Z. 1053. (1) Nr. "" /727
K u n d m a c h u n g .

Nachdem die Concurrenz-Verhandlung zur
Besetzung des erledigten Tabak-Verlags zu Wolfs-
berg in Kärnten nicht den entsprechenden Erfolg
hatte, so wird hiezu neuerdings geschritten, wo-
bei dieselben Bestimmungen aufrecht erhalten
werden, welche in der frühern Kundmachung
uom IN. December 1846, Nr. 12198, vorkom-
men, und in der Gratzer Zeitung unterm 3 1 .
December 1846, Nr. 209, dann 1. und 2.
Jänner 1847, Nr. 1 und 2 ; der Wiener-Zei-
tung unter 1 . , 8. und 11. Jänner 1847, Nr.
5 , 8 , I I ; der Laibacher Zeitung am 24., 29.
und 31. December 1846, Nr. 154, 155 und
15U, dann der Klagcnfurter Zeitung am 20.,
24. und 27. Jänner 1847, Nr. « , 7 und 8
eingerückt sind; wornach die dießfalligen Ver-
lagsbcwerber ihre versiegelten und gehörig ge-
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stämpeltcn Offerte längstens bis 20. Jul i 1847,
um 12 Uhr Mittags, im Bureau des Vorstandes
der k. k. Camera!-Bezirks-Verwaltung zu Kla-
genfurt zu überreichen haben werden. Die für
diesen Verlag vorgeschriebene Caution wird auf
4UU0 fl. festgesetzt. — Von der k. k. stcyer-
märkisch - illyrischen Cameral - Gefallen - Verwal-
tung. Gratz am 4. Juni 1847.

Z. 1049. (1) Nr. 1310.
E d i c t .

Won der Bezirksodrigkeit Haasberg, Adels-,
berger Kreises in Krain, werden nachstehende,
am 14, Mai 1847 am Assentplatze zu Adels-
berg nicht erschienene Individuen, als: Jo-
hann Meden von Seuscheg, Nr. 10 ; Lukas
Ierschcn von Scheraunitz, Nr. 30 ; Mathias
Medcn, von Vigaun Nr. 8 ; Franz Sch.'dcnik,
von Oberplanina Nr. 9 2 ; Martin Tschentschur,
von Iakobovitz Nr. 19, und Anton Schemrou,
von Gernuth Nr. 23, mit dem Beisatze vorge-
laden, daß sie sich binnen 4 Monaten sogewiß
hierorts zu melden und ihr Ausbleiben zu recht-
fertigen haben, als sie widrigcns nach den dieß-
falls bestehenden Gesetzen behandelt werden würden.

BezirksodrigkeitHaasberg am 18. Juni 1847.

Vermischte Verlautbarungen
Z. 1048. (1) Nr. I 7 l 0 .

E d i c t .
Das gefertigte Bezirksgericht machc bekannt:

Es sey über Anlangen des Franz Vitsctmsch von Tuest,
die, mit dem Bescheide vum 11. Mai I, I . , Nr.
1329, bewilligte Feilbiemng, wegen geschehener Be-
friedigung sistirt worden.

K. K. Bezirksgericht Prem zu Feistriz am 18.
Juni 1847.

Z. 1054. ( I ) Nr. 1409.
E d i c t .

Vom Bez. Gerichte des Herzogthums Gottschce
wird hitmic allgemein bekannt gemacht: Es ŝ y über
Ansuchen des Andreas Kurre von Bresovitz, wider
Georg Krall von Unterteutschau, in di? Relicitalion
des in Unlerteutfchau «uli C. N. 18 und Rect. Nr.
t l 6 2 liegenden, dem Herzogt Hume Gottschee dienst-
barer,, auf l50 fi. geschahen Untersasscls sammt
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, wegen nichc zu.
gehaltenen Llcilacionsbedingluffen gewilligei, und hie-
zu die Tagsatzung anf den 15. Jul i l. I - , um l0
Uhr Vormittags, in loco Unterleulschau mi, dem Bei-
sätze angeordnet'vorden, daß dieses Uncersassclzwar um
den frühern Meistbot pr. 400 fi. ausgerufen, bei keinem
gleichen oder höhern Anbote aber um jeden P^eis wür-
de hinta«gegeben werden. — Olundbuchsexlracr,

Schä'tzungsprotocoll und die Licitationsbedingnisse kön-
nen Hiergerichts eingesehen und hicvon Abschriften
beHoden werden.

Bezirksgericht Gotlschee am 26. Ma i 1847.

Z. 1000. (2) Nr. 1455.
E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Senosetlch wird dem
unbekannt wo befindlichen Ll.cas Skampcrl und sei-
nen gleichfalls unbekannten Erben bekannt gegeben:

Es habe wider sie Michael Skampcrl von Nie-
derdorf die Klage auf Zuerkcnnung des ersiyungs'
weisen Eigenthumsrechtes der, zur Herrschaft Seno-
setsch 5ul) Urb. Nr. 176^17 zinsbaren l)8 Hübe zu
Niederdorf, unter heutigem Tage hicramcs überreicht
und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tag-
satzung auf den 20. August l. I . , Vormittags 9 Uhr,
angeordnet wurde. Dieses Gericht dem der Aufent-
halt der Geklagten unbekannt ist, und da dieselben
vielleicht aus den k. k. ösieneichlschen Erbländcrn
abwesend seyn dürften, hat ihnen auf ihre Gefahr
und Küsten einen ^uralcn- »cl actum in der Person
des Herrn Franz BostunUschttsch aufgestellt, mit d^m
dieser Äicchtsgegenstand nach den bestehenden Gesetzen
ausgecragl'ii werden wird.

Dessen werden die Geklagten mit dem Beisatze
verständiger, daß sie diesem Vertreter ihre Nechtsbe-
behelfe rechtzeitig an die Hand zu geben, allenfalls
einen andern Sachwalter zu bestellen und diesem Ge-
richte namhaft zu machen, oder selbst hierher zu er-
scheinen wissen mögen, widngcns diese Streitsache
mit dem erwähnten Kurator durchgeführt werden
würde.

K, K. Bez. Gericht Senosetsch am l9. Ma i !846 .

3. I 0 ' 4 . (2) Nr. 1706.

E d i c t .
Vom Bezirksgerichte der k. k. Staatshensckaft

Adelöberg wird hiemit bekannt gemacht: Es sey in
der Erecuiionösache der Herrschaft Prem, gegen Jo-
seph Smerdu, Hllbenbesitznachfolger des Ioh, Smer-
du, wegen rückständigen Zehenipachlschillingcs pr.
209 st. 56 kr. o. 8. e., in die executive Feilbietung
der, noch auf Johann Smerdu vergewährten, in Kal
gelegenen, der Herrschaft Raunach 5ub Uib. Nr. 80
dienstbaren, gcriclulich auf ltt?9 fl. 20 kr. geschätz-
ten taufrechilichen drei Viertel Hübe gewilliget, und
deren Vornahme in Kal auf den 20. Juli , 20, August
und 20. September d. )., jedesmal Vormittags u>n
9 Uhr mit dcm Anhange festgesetzt worden, daß die
Realität bei dec drillen Feilbietlmg auch unter dem
Schätzungswerthc hintangcgeben werden würde, wenn
sie nicht früher wenigstens um denselben an Mann
gebracht werden könnle.

Die Licitationsdedingmsse, wornach unter an-
dern leder Licitant von dem Schätzungswerthe 10°.<n
als Vadium zu erlegen haben wird, der Grundbuchs-
ercract und das Schätzungsprotocoll können hieramls
eingesehen, orer in Abschrift erhoben werden.

K. K. Bez.Gerichl^delsdcra am k. Juni 1847.


